SICHERHEITSDATENBLATT ”

GemaéR Verordnung (EU) Nr. 2020/878

ABSCHNITT1 BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator

Produktname : HAKO CLEANOL ACIDIC
Artikel Nr. : A005079
UFI . CS50-POGK-TOOM-0S1H

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung . SU22 BerufsmaBige Verwendung. Fir industrielle und institutionelle Anwendung. PC35 Reiniger.
Produkte zum Entfernen von Kesselstein.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Lieferant : Hako Schweiz AG
Zeughausstrasse 21
CH-6210 Sursee, die Schweiz
Telefon nr. . +41 41 925 26 26
E-mail . info@hako.ch

1.4. Notrufnummer

NOTRUF-TELEFON, nur fir Not ARZT, FEUERWEHR und POLIZEI:
CH - Telefon nr. 1 +4141 925 26 26 (nur wahrend Bilirozeiten)

NOTRUF-TELEFON bei Vergiftungen:
Toxikologische Information/ Information toxicologique/ 145 oder/ou/o +41-44-251 5151 (Rund um die Uhr)
Informazione tossicologica (STIZ/CSIT)

ABSCHNITT2 MOGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

CLP Einstufung . Auf Metalle korrosiv wirkend, Kategorie 1. Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1. Schwere
(1272/2008/EG) Augenschadigung, Kategorie 1.

Gesundheitsrisiken : Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Physikalische/chemische : Reagiert heftig mit Basen. Starke Warmeentwicklung mdglich. Kann gegeniiber Metallen korrosiv
Gefahren sein.

Umweltrisiken . Nicht eingestuft als gefahrlich geman geltende EG-Richtlinien.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (1272/2008/EG):
Gefahrenpiktogrammen

Signalwdrtern . Gefahr

H- und P- Satze : H290 Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeiflihren.
+P331
P303+P361 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
+P353 Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
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P305+P351 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

+P338 spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501 Inhalt/Behélter einer zugelassenen Entsorgungsstelle zufiihren.

P390 Verschiittete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.

Erganzende Kennzeichnung (fur alle Verpackungsgréfien)

2.3. Sonstige Gefahren

Ubrige Informationen

. Enthalt: Phosphorsaure 50 % .

. Enthalt keine PBT- oder vPvB-Stoffen in Konzentrationen Gber 0,1%. Gesundheit: Dieses

Produkt enthalt keine Bestandteile, von denen angenommen wird, dass sie endokrinschadigende
Eigenschaften haben gemaR Artikel 57 Buchstabe f der REACH-Verordnung oder Verordnung
(EU) 2017/2100, oder der Verordnung (EU) 2018/605 in Konzentrationen von 0,1 % oder héher.
Umwelt: Dieses Produkt enthélt keine Bestandteile, von denen angenommen wird, dass sie
endokrinschadigende Eigenschaften haben gemaR Artikel 57 Buchstabe f der REACH-Verordnung,
oder der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 in Konzentrationen von
0,1 % oder hoher.

ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische

Produktbeschreibung

. Gemisch.

Informationen Uber gefahrliche Bestandteile:

Chemische Bezeichnung Konzentration |CAS nr. EG-Nummer [Bemerkung REACH-Nummer
(wiw) (%)
Phosphorsaure 25 - <50 7664-38-2 231-633-2 01-2119485924-24
Chemische Bezeichnung Gefahrenklasse H-Satze Piktogrammen
Phosphorsaure Met. Corr. 1; Skin Corr. |[H290; H314; H318 GHS05 H314B:C>=25%
1B; Eye Dam. 1 H290: C>=20%
H315:C>=10 %
H319:C>=10%
H318:C>=25%

[1] Nicht eingestufter Stoff, fir den ein gesetzlicher oder empfohlener Grenzwert gilt. Die maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen
sind, wenn bekannt, wiedergegeben in Abschnitt 8.

Klartext der H-Satze siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Erste-Hilfe-Massnahmen
Einatmen
Hautkontakt

Augenkontakt

Verschlucken

: Unfallopfer an die frische Luft bringen. Gleich ins Krankenhaus fuhren.
: Die Haut sofort mit viel Wasser abspulen und mit Wasser und Seife abwaschen. Beschmutzte,

getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Brandwunden und/oder Reizungen arztlichen Rat
einholen.

: Fur mindestens 15 Minuten mit (lauwarmem) Wasser ausspulen. Haftschale entfernen. Gleich ins

Krankenhaus fuhren.

. Nicht zum Erbrechen bringen. Mund ausspllen, héchstens ein Glas Wasser zu trinken geben.

Keine Milch eingeben Einer bewusstlose Person nie etwas via den Mund eingeben. Gleich ins
Krankenhaus fiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Wirkungen und Symptome

Produktname
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Einatmen : Atzend. Kann Halsschmerzen und husten verursachen. Kann zur Kurzatmigkeit und Atemnot
fuhren.

Hautkontakt : Atzend. Kann zu Rétung, Schmerzen und schweren Brandwunden (Blasen) fiihren.

Augenkontakt . Atzend. Kann zu Rétung und ernster Schmerzen fihren. Tranen.

Verschlucken . Atzend. Kann zu brennenden Schmerzen im Hals und Mund filhren. Kann Ubelkeit, Erbrechen und

Diarrhée verursachen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise flir den Arzt . Keiner bekannt.

ABSCHNITT5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1. Loschmittel

Léschmittel
Geeignet . Kohlendioxid (CO2). Schaum. Trockenléschmittel. Wassernebel.
Nicht geeignet . Starker Wasserstrahl kann zur Ausbreitung des Feuers fiihren.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Ungewdhnliche : Keiner bekannt. Nicht brennbares Produkt.
Aussetzungsgefahren

Gefahrliche thermische : Keiner bekannt.

Zersetzungs- und

Verbrennungsprodukte

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Schutzausristung fur : Nicht anwendbar. Achtung, Loschwasser kann atzend sein.
Feuerwehrmanner
Ubrige Informationen : Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation, Oberflachenwasser oder

Grundwasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Personliche . Rutschgefahr. Verschittetes Material gleich aufnehmen. Schuhe mit Gleitschutzsohlen tragen.
Vorsichtsmafinahmen Kontakt mit verschittetem oder freigesetztem Material vermeiden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmaRnahmen : Nicht in die Kanalisation, Oberflachenwasser oder Grundwasser gelangen lassen. Bei grof3e
Auslaufmengen/Leckagen: Eindammen. Bei abfiihrung von gross Mengen kann durch ein sehr
niedriges pH das biologische Abwasser-behandlungssystem zerstdrt werden. Falls notwendig
sollen die offizielle Behérden informiert werden.

Ubrige Informationen : Behérden informieren, wenn eine Exposition der Offentlichkeit oder der Umwelt auftritt oder
wahrscheinlich ist.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden . Verschittetes Material aufsammeln in Behalter. Riickstande vorsichtig mit Lauge neutralisieren.
Rickstande mit Sand oder anderen inerten Material absorbieren. Abfall an einer offizielen
Sondermiillsammelstelle beseitigen. Verschmutzte Oberflachen mit viel Wasser und Seife reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere . Siehe auch Abschnitt 8.
Abschnitte

ABSCHNITT7 HANDHABUNG UND LAGERUNG
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Hao

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Handhabung

: Handhabung gemaf gutem beruflichem Hygiene und Sicherheitsvorschriften in gut geliifteten

Bereichen. Beim Aufldsen oder Verdiinnen, Produkt immer an Wasser hinzufigen. NIEMALS
umgekehrt. Beriihrung mit den Augen und unnétigen Kontakt mit der Haut vermeiden. Vermeiden
Sie Verspritzen. Geeignete Schutzkleidung tragen. Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen
mit viel Wasser.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung : Vor Frost schiitzen. Trocken und kiihl an einem gut geliifteten Ort aufbewahren. Lagerung
entsprechend TRGS 510. LGK 8B.
Empfohlene : Nur im Originalbehéalter aufbewahren.

Verpackungsmaterialien

Nicht geeignete

Packungsmaterialien

Weitere Informationen

VbF Klasse

. Stahle und Aluminiums.

: Verordnung Uber Anlagen zur Lagerung und Beférderung brennbarer Flissigkeiten zu Lande

(Osterreichische Verordnung).

Bl

7.3. Spezifische Endanwendungen

Verwendung

: Benutzung ausschliesslich gemaR Verwendungszweck. Nicht mit anderen Produkten mischen.

ABSCHNITT 8 BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Maximale Arbeitsplatz-
konzentrationen

: Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen sind nicht bekannt fir das Produkt. Abgeleitetes Null-Effekt-

Niveau (DNEL) ist nicht bekannt fuir das Produkt. Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentrationen
(PNEC) sind nicht bekannt fir das Produkt.

Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen (mg/m?):

Chemische Bezeichnung

Land MAK 8 MAK 15 min. |Bemerkungen [Quelle
Stunden (mg/ |(mg/m3)

m3)
Phosphorsaure EC 1 2 - Directive 2000/39/EC
BE 1 2 -
DE 1 - -

Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (DNEL) fir Arbeitnehmer:

Chemische Bezeichnung |Expositionsweg DNEL, Kurzzeit DNEL, Langzeit risiko
Lokale Systemische |Lokale Systemische Auswirkung
Auswirkung Auswirkung IAuswirkung

Phosphorséaure [Einatmen 2 mg/m3 1 mg/m3

Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (DNEL) fir Konsumenten:

Chemische Bezeichnung |Expositionsweg DNEL, Kurzzeit DNEL, Langzeit risiko
Lokale Systemische |Lokale Systemische Auswirkung
Auswirkung Auswirkung Auswirkung

Phosphorsaure |Einatmen 0,73 mg/m3

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische
Expositionskontrolle
Hygienische Massnahmen : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

: Die beim Umgang mit Chemikalien ublichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.

Personliche Schutzausriistung:

: Hako Cleanol Acidic Seite 4/11
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Hao,

Der Wirkungsgrad persdnlicher Schitzmittel verlasst sich unter anderen auf Temperatur und Grad der Bellftung. Erhalten Sie

immer beruflichen Rat fir die besondere ortliche Lage.

D060

Korperschutz

Atemschutz
Handschutz
Augenschutz

Uberwachung der
Umweltexposition

: Bei Aussetzung an gross Mengen geeignete Schutzkleidung, Overall oder Vollschutzanzug, und
ahnliche Stiefel gemal EN 365/367 resp. 345 tragen. Geeignetes Material: Neopren. Anzeige
Durchdringungszeit: etwa 6 Stunden.

: Sorge flir genligende Bellftung.

: Geeignete Schutzhandschuhe gemal EN 374 tragen. Geeignetes Material: Neopren. + 0,5 mm.
Anzeige Durchdringungszeit: etwa 6 Stunden.

: Ein Gesichtsschutzschirm oder Gestellbrille mit Seitenschutz, gemal EN 166, tragen.

: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
Farbe

Geruch
Geruchsschwelle

pH

Saure Reserve (g
NaOH/100 ml)
Loslichkeit in Wasser
Verteilungskoeffizient (n-
Octanol/Wasser)
Flammpunkt
Entzindbarkeit

atur
Siedepunkt/Siedebereich
Schmelzpunkt/Sch-
melz-bereich

Explosive Eigenschaften
Explosionsgrenzen (% in
Luft)

Brandférdernde Eigen-
schaften
Zersetzungstemperatur
Viskositat (20°C)
Viskositat (40°C)
Dampfdruck (20°C)
Relative Dampfdichte
Relative Dichte (20°C)
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Ubrige Informationen

. Flussigkeit.
. Farblos.
. Geruchlos.

: Nicht anwendbar.

1
: 50,52

. Loslich.
. Nicht bekannt.

: >100°C

: Nicht entziindlich.
Selbstentziindungs-temper- : Nicht anwendbar.

: 100 °C
:0°C

. Nicht Explosiv.
. Nicht bekannt.

: Nicht anwendbar.

. Nicht anwendbar.

1 <20,5 mm2/sec
1 <20,5 mm2/sec
: 2300 Pa

. Nicht relevant.

1 1,225 g/mi

: Nicht anwendbar.

. Nicht relevant.

Geruchlos.

Nicht gemessen. Nicht relevant fiir Gemische.

Enthalt keine brennbare Stoffe.

Enthéalt keine oxidierenden Substanzen.

(1 mm2/sec = 1cSt)

Der Losungsmittelgehalt des Produkts ist kleiner als 1%.

Flussigkeit.

ABSCHNITT 10 STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. Reaktivitat

Produktname
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Reaktivitat : Siehe nachfolgende Unterabschnitte.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat : Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktivitat : Reagiert heftig mit Basen. Starke Warmeentwicklung mdéglich. Reagiert mit Metall.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende : Siehe Abschnitt 7.
Bedingungen

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe : Von Alkali (Lauge) fernhalten.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche : Nicht bekannt.
Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Mit diesem Produkt sind keinen toxikologischen Uberpriifungen durchgefiihrt worden.

Einatmen
Akute Toxizitat : Berechnete LC50: no data mg/l. Bestandteilen unbekannter Toxizitat: < 1 %. ATE: > 5 mg/l. Geringe
Toxizitat. Nicht klassifiziert - Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
Atz-/Reizwirkung : Atzend. Kann Halsschmerzen und husten verursachen. Kann Lungenddem verursachen.
Symptome des Lungenddems zeigen sich haufig erst nach einigen Stunden.
Sensibilisierung : Enthalt keine als Inhalationsallergen eingestufte Stoffe. Nicht klassifiziert - Aufgrund der
verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitéat : Enthalt keine krebserregenden Stoffe. Nicht klassifiziert - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt. Enthalt keine krebserregenden Stoffe.
Mutagenitat : Enthalt keine mutagene Stoffe. Nicht klassifiziert - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Hautkontakt
Akute Toxizitat : Berechnete LD50: > 5000 mg/kg.bw. Bestandteilen unbekannter Toxizitat: < 1 %. ATE: > 5000
mg/kg.bw. Geringe Toxizitat. Nicht klassifiziert - Aufgrund der verfigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung : Atzend. Kann zu Rétung, Schmerzen und Brandwunden (Blasen) fiihren.
Sensibilisierung . Enthalt keine Hautallergene. Nicht klassifiziert - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Mutagenitat . Enthalt keine mutagene Stoffe. Nicht klassifiziert - Aufgrund der verfigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Augenkontakt
Atz-/Reizwirkung . Atzend. Gefahr ernster Augenschaden.
Verschlucken
Akute Toxizitat : Berechnete LD50: > 3710 mg/kg.bw. Bestandteilen unbekannter Toxizitat: < 1 %. ATE: > 2000 mg/
kg.bw. Nicht klassifiziert - Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspiration : Nicht klassifiziert - Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Enthalt keine Stoffe mit einem Aspirationsgefahr.
Atz-/Reizwirkung . Atzend. Kann zu brennenden Schmerzen im Hals und Mund fithren. Kann Ubelkeit, Erbrechen,

Bauchschmerzen und Diarrhde verursachen.
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Karzinogenitéat : Enthalt keine krebserregenden Stoffe. Nicht klassifiziert - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.
Mutagenitat : Enthalt keine mutagene Stoffe. Nicht klassifiziert - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die

Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Reproduktionstoxizitat : Entwicklung: Ist nicht als reproduktionstoxisch bekannt. Entwicklung: Nicht klassifiziert - Aufgrund
der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt. Fruchtbarkeit: Ist nicht als
reproduktionstoxisch bekannt. Fertilitat: Nicht klassifiziert - Aufgrund der verfigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Zielorgan-Toxizitat . Spezifische Wirkungen und/oder Symptome sind nicht bekannt.
(SE)
Zielorgan-Toxizitat : Spezifische Wirkungen und/oder Symptome sind nicht bekannt.
(RE)
Toxikologische Informationen:
Chemische Bezeichnung Eigenschaft Methode Versuchstier
Phosphorsaure Genotoxizitat - in vitro  |Nicht genotoxisch OECD 476
NOAEL (Entwicklung) - [> 370 mg/kg.d Maus
Schatzung
LC50 (Inhalation) - 3846 mg/m3 Read across Ratte
Schatzung
NOAEL (Fertilitét, oral) [> 500 mg/kg bw/d OECD 422 Ratte
LD50 (Oral) 1530 mg/kgbw |- Ratte
LD50 (dermal) 2740 mgkgbw |- Kaninchen
Hautreizung Atzend. Kaninchen
IAugenreizung - Atzend.
Schatzung
Hautsensibilisierung - |Nicht sensibilisierend
Schatzung
NOAEL (oral) 250 mg/kg bw/d OECD 422 Ratte
Mutagenitat Negativ OECD 471 Salmonella typhimurium

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche . Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile, von denen angenommen wird, dass sie
Eigenschaften endokrinschadigende Eigenschaften haben in Konzentrationen von 0,1 % oder hdher.
Ubrige Informationen : Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. Toxizitat

Mit diesem Produkt sind keinen 6kotoxikologischen Uberpriifungen durchgefiihrt worden.

Okotoxizitat : Berechnete LC50 (Fisch): mg/l. Berechnete EC50 (Daphnia): 242 mg/l. Enthalt 0 % Bestandteile
mit unbekannter Gewassergefahrdung. Nicht klassifiziert - Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und : Keine spezifischen Informationen bekannt.
Abbaubarkeit

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Bioakkumulationspotential : Keine spezifischen Informationen bekannt.

12.4. Mobilitdt im Boden

Mobilitat . Falls das Produkt ins Erdreich eindringt, ist es auerst mobil und kann das Grundwasser
verunreinigen.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
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PBT/vPvB Bewertung : Enthalt keine PBT- oder vPvB-Stoffen in Konzentrationen tGber 0,1%.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Endokrinschadliche : Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile, von denen angenommen wird, dass sie
Eigenschaften endokrinschadigende Eigenschaften haben in Konzentrationen von 0,1 % oder hdher.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche . Nicht anwendbar.
Wirkungen

ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Produktrickstande : Vollstéandig entleerte Verpackungen nicht zusammen mit Hausmull beseitigen. Verpackungen sind
einer Verwertung zuzuftuhren. Behandeln Sie Produktriickstdnde und nicht entleerte Verpackungen
als gefahrlichen Abfall.

Erganzende Warnungen . Keine.
Entsorgung Uber das : Nicht in die Umwelt, Abfliisse, Kanlisation oder Wasserlaufe gelangen lassen.
Abwasser

Europaische Abfallkatalog : Gefahrlicher Abfall gemaR Richtlinie 91/689/EWG unter Angabe von einem Abfallschlisselnummer
gemaf Entscheidung 2000/532/EG an einer zugelassenen Entsorgungsstelle zufihren.

VeVa-Code : 200130

Lokale Gesetzgebung : Die Entsorgung sollte entsprechend den regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und
Vorschriften erfolgen. Ortliche Vorschriften kdnnen strenger sein als regionale oder nationale
Erfordernisse und missen eingehalten werden. Die Schweiz: Vollstandig entleerte Verpackung mit
dem Siedlungsabfall entsorgen. Teilentleerte Behalter der Verkaufsstelle zuriickgeben oder einer
Sammelstelle fir Sonderabfalle Ubergeben.

ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN nr. : UN 1805

14.2. Ordnungsgeméafe UN-Versandbezeichnung

Bezeichnung des Gutes : PHOSPHORSAURE, LOSUNG
Bezeichnung des Gutes : PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
(IMDG, IATA)

14.3/14.4/14.5. Transportgefahrenklassen/Verpackungsgruppe/Umweltgefahren
ADR/RID/ADN (StrafRe/Eisenbahn/Binnenwasserstralen)

Klasse . 8
Klassifizierungscode : C1
Verpackungsgruppe : Il
Gefahrenzettel : 8
Tunnel : E
beschrankungscode

pa

,ﬁﬁ\
—

A

Ubrige Informationen : Befoérderung in Tankschiffen auf Binnenwasserstraf3en ist nicht vorgesehen.
IMDG (Meer)
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Klasse ;8
Verpackungsgruppe : Il
EmS (Feuer/ :F-A/S-B
Leckage)
Meeresschadstoff : Nein

IATA (Luft)
Klasse : 8
ERG-Code

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Ubrige Informationen : Landerspezifische Abweichungen sind mdglich Mdglich ist eine Freistellung der "begrenzten
Mengen" anwendbar beim Transport dieses Produkt.

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Marpol . Nicht beabsichtigt, gemaR Rechtsinstrumenten der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation
(IMO) zu beférdern. Verpackten Flissigkeiten gelten nicht als GroR.

ABSCHNITT 15 RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

EG Verordnungen : Verordnung (EU) Nr. 2020/878 (REACH), Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) und Ubrige
gesetzliche Bestimmungen. Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien). Richtlinie 2008/98/EG
(Abfalle).

: Verordnung Uber den Schutz vor gefahrlichen Stoffen und Zubereitungen (ChemV). Verordnung

zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefahrlichen Stoffen,
Zubereitungen und Gegenstanden (Chem RRV). Verordnung des EVD (ber gefahrliche
und beschwerliche Arbeiten bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Verordnung lber die
Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen (VOCV).

PIC-Verordnung : Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012) gelistet sind.
POP-Verordnung . Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021) gelistet sind.
Ozon-Verordnung : Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009) gelistet sind.
Verordnung zu . Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe (Verordnung EU
Ausgangsstoffen fir 2019/1148) gelistet sind.
Explosivstoffe
Drogenausgangsstoff- : Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004) gelistet
Verordnung sind.
SEVESO lII Richtlinie 2012/18/EU

Gefahrencode : Nicht anwendbar.

: In der Schweiz soll die Verpackung den nachfolgenden Text tragen: Vollstandig entleerte
Verpackung mit dem Siedlungsabfall entsorgen. Teilentleerte Behalter der Verkaufsstelle
zuriickgeben oder einer Sammelstelle fiir Sonderabfalle Uibergeben.

Nationalen : Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, WGK
Rechtsvorschriften
WGK Klasse (Deutschland) : 1

Gehalt abgabepflichtigen  : Nicht anwendbar. (< 3%)
VOC (Schweiz)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung : Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN

16.1. Sonstige Angaben
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Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind gemaf Verordnung (EU) Nr. 2020/878 vom 18. Juni 2020 und stiitzen sich
auf den Stand der Kenntnisse und Erfahrung am angegebenen Ausgabedatum. Es ist die Verpflichtung der Verbraucher, dieses
Produkt sicher zu benutzen und sich an alle zutreffenden Gesetze und Regelungen betreffend des Gebrauchs des Produktes

zu halten. Dieses Sicherheitsdatenblatt erganzt die technischen Informationsblatter, aber es ersetzt sie nicht und hat nicht die
Bedeutung von Eigenschaftszusicherung.

Verbraucher werden gewarnt vor den Gefahren, welche entstehen kénnen, wenn das Produkt fir andere Zwecke benutzt wird, als
die, fur die es entworfen wurde.

Geanderte oder neue Informationen mit Beachtung zur vorherigen Version werden mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Liste der Abkiirzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblatt méglicherweise verwendet werden (aber nicht
notwendigerweise verwendet werden):

ADR . Europaisches Ubereinkommen {iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
Strasse

ATE : Schatzwert Akuter Toxizitat

CLP . Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

CMR . Karzinogen, Mutagen oder Reproduktionstoxisch

EWG : Europaische Wirtschaftsgemeinschaft

GHS : Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien.

IATA . Internationale Luftverkehrs-Vereinigung

IBC-Code : Der IMO-Internationale-Code fiir den Bau und die Ausristung von Schiffen, die gefahrliche
Chemikalien als Massengut beférdern.

IMDG : Internationaler Code fiir die Beforderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen

LD50/LC50 . Letale Dosis/Konzentration, bei der 50 % der Betroffenen sterben

MAC : Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

MARPOL . Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

NO(A)EL : Hoéchsten Dosis bei der keine (schadigende) Wirkung beobachtet wird

OECD : Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT . Persistent, bioakkumulativ und toxisch

PC . Produktkategorie

PIC : Das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung fir den Import und Export
bestimmter geféhrlicher Chemikalien und Pestizide.

POP . Persistente organische Schadstoffe

PT : Produktart

REACH . Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer Stoffe

RID : Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter

STP : Klaranlage

SuU . Verwendungssektor

MAK . Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen

VN . Vereinten Nationen

UFI : Eindeutiger Rezepturidentifikator

VOC : Flichtige organische Verbindungen

vPvB . Sehr persistent und sehr bioakkumulativ

Der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden stammen aus einer oder mehreren
Informationsquellen, die toxikologischen Daten zum Beispiel von Herstellerangaben, CONCAWE, IFRA, CESIO, der Richtlinie EG
1272/2008 usw.

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemag der (EG) Richtlinie 1272/2008:

Skin Corr. 1 : Rechenmethode.
Eye Dam. 1 : Rechenmethode.
Met. Corr. 1 . Beurteilung durch Experten.

Klartext von Gefahrenklassen die in Abschnitt 3 erwahnt werden:
Skin Corr. 1A/B/C : Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1A/B/C.
Eye Dam. 1 : Schwere Augenschadigung, Kategorie 1.
Met. Corr. 1 . Auf Metalle korrosiv wirkend, Kategorie 1.

Klartext von H-Satze die in Abschnitt 3 erwahnt werden:
H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
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Hinweise auf flr die Arbeitnehmer geeignete Schulungen: keine.

Land / Sprachcode : CH/DE

Ende des Sicherheitsdatenblatts.

Produktname : Hako Cleanol Acidic Seite 11/11
Uberarbeitet am : 2025-10-09 Ersetzt Ausgabe von Do



	1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	1.4. Notrufnummer

	2. MÖGLICHE GEFAHREN
	2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	2.2. Kennzeichnungselemente
	2.3. Sonstige Gefahren

	3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
	3.2. Gemische

	4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
	4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG
	5.1. Löschmittel
	5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

	6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
	6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	6.2. Umweltschutzmaßnahmen
	6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	6.4. Verweis auf andere Abschnitte

	7. HANDHABUNG UND LAGERUNG
	7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	7.3. Spezifische Endanwendungen

	8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN
	8.1. Zu überwachende Parameter
	8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

	9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
	9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	9.2. Sonstige Angaben

	10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT
	10.1. Reaktivität
	10.2. Chemische Stabilität
	10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4. Zu vermeidende Bedingungen
	10.5. Unverträgliche Materialien
	10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

	11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
	11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	11.2. Angaben über sonstige Gefahren

	12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN
	12.1. Toxizität
	12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3. Bioakkumulationspotenzial
	12.4. Mobilität im Boden
	12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7. Andere schädliche Wirkungen

	13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
	13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

	14. ANGABEN ZUM TRANSPORT
	14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3/14.4/14.5. Transportgefahrenklassen/Verpackungsgruppe/Umweltgefahren
	14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

	15. RECHTSVORSCHRIFTEN
	15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das
	15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

	16. SONSTIGE ANGABEN
	16.1. Sonstige Angaben


